Wahlvorstand
für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung für/beim/bei Behörde
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JAV-Wahlvorstand für/beim/bei Behörde , Adresse , xxxxxx Berlin (Postanschrift)





Geschäftszeichen (bitte angeben)
Bitte eintragen
Vorname Nachname
Tel. Bitte eintragen
E-Mailadresse eintragen
Bürodienstgebäude,                              Straße Nr. eintragen, xxxxxx Berlin
Tag. Monat 2026 eintragen

B e k a n n t m a c h u n g
über das Wahlausschreiben für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung 2026

Der Wahlvorstand für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung für/beim/bei Behörde hat am Datum eintragen in Berlin das nachfolgende Wahlausschreiben erlassen:

Rechtliche Grundlage
Gemäß §§ 1 in Verbindung mit 60 des Personalvertretungsgesetzes des Landes Berlin  (PersVG Berlin)[footnoteRef:1] ist für das/die Behörde, eine Jugend- und Auszubildendenvertretung zu wählen. [1:  Personalvertretungsgesetzes des Landes Berlin (PersVG Berlin) in der Fassung vom 14.07.1994; zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 02.12.2024 (GVBl. S. 603, 606)] 


Für die Wahl findet die Verordnung zur Durchführung des § 98 des Personalvertretungsgesetzes (Wahlordnung zum Personalvertretungsgesetz - WOPersVG)[footnoteRef:2] sowie das Personalvertretungsgesetz des Landes Berlin (PersVG Berlin) Anwendung. [2:  Verordnung zur Durchführung des § 98 des Personalvertretungsgesetzes (Wahlordnung zum Personalvertretungsgesetz – WOPersVG) in der Fassung vom 25.06.2024, GVBl. 2024, 446] 


Mitgliederzahl
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung besteht aus Zahl eintragen Mitgliedern und wird in einem Wahlgang gewählt.

Kommunikation
Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige Erklärungen können arbeitstäglich von Zeit eintragen Uhr bis Zeit eintragen Uhr abgegeben oder an dienstliche Adresse eintragen gesandt werden. Maßgebend ist der deutsche Text des Wahlausschreibens.

Der Wahlvorstand nimmt gemäß §§ 33 Absatz 1 in Verbindung mit 3 WOPersVG Erklärungen und Einsprüche per E-Mail an E-Mailadresse eintragen entgegen.

Wahlberechtigung und Wählbarkeit                                                                                                                     
Wählen kann nur, wer in das Wählendenverzeichnis eingetragen ist. Ein Abdruck des
Wählendenverzeichnisses und der Wahlordnung liegt Ort eintragen aus und kann dort von jeder wahlberechtigten Dienstkraft bis zum Abschluss der Stimmabgabe arbeitstäglich von Zeit eintragen Uhr bis Zeit eintragen Uhr eingesehen werden. Ein Abdruck der Wahlordnung liegt bei dem Wählendenverzeichnis zur Einsicht offen. (Ein Abdruck des Wählendenverzeichnises ist weiterhin unter folgendem Link veröffentlicht: Link eintragen.) 

Einsprüche gegen die Richtigkeit des Wählendenverzeichnisses können nur vor Ablauf von drei Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens schriftlich beim Wahlvorstand eingelegt werden. Über den Einspruch entscheidet der Wahlvorstand unverzüglich. Die Entscheidung ist der betreffenden Dienstkraft unverzüglich, spätestens jedoch vor dem Tag des Beginns der Stimmabgabe, schriftlich mitzuteilen.

Die Frist zur Einlegung von Einsprüchen gegen die Richtigkeit des Wählerverzeichnisses gemäß endet mit Ablauf des Tag. Monat 2026 eintragen.

Wahlvorschläge:
Wahlvorschläge sind innerhalb von 18 Kalendertagen nach Erlass dieses Wahlausschreibens schriftlich, bis spätestens Tag. Monat 2026 eintragen, 24:00 Uhr dem Wahlvorstand für Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung einzureichen. Nur fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge können berücksichtigt werden.

Zur Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung können gemäß §§ 63 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit 16 Absatz 4 PersVG Berlin die wahlberechtigten Dienstkräfte und die in den Dienststellen vertretenen Gewerkschaften Wahlvorschläge machen. Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 1/20 ausrechnen und Zahl angeben Wahlberechtigten unterstützt werden. Jede wahlberechtigte Dienstkraft darf nur einen Wahlvorschlag unterstützen. Von den unterstützenden Wahlberechtigten sind außer der Unterschrift deutlich lesbar der Vorname und Nachnamen anzugeben. Darüber hinaus darf jede Dienstkraft nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden.

Jeder Wahlvorschlag einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft muss von zwei Beauftragten unterzeichnet sein, die Beauftragten müssen Dienstkräfte der Dienststelle sein und einer in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaft angehören. Jede Gewerkschaft kann gemäß §§ 33 Absatz 1 in Verbindung 10 Absatz 2 Satz 2 WOPersVG nur einen Wahlvorschlag machen. Der Wahlvorstand kann verlangen, dass die entsprechende Gewerkschaft die Beauftragung bestätigt.

Wahlvorschläge, die nicht von der erforderlichen Zahl von Wahlberechtigten unterstützt sind oder verspätet eingereicht werden oder nur Namen von nichtwählbaren Bewerbenden enthalten, sind ungültig. Gewählt werden kann nur, wer in einem gültigen Wahlvorschlag aufgenommen ist.

Jeder Wahlvorschlag soll mindestens doppelt so viele Bewerbenden aufweisen, wie in dem Wahlgang zur Jugend- und Auszubildendenvertretung zu wählen sind. Die einzelnen Bewerbenden sind untereinander mit fortlaufenden Nummern aufzuführen. Außer dem Familiennamen sind Vorname, Geburtsdatum und Amts- oder Berufsbezeichnung anzugeben. Sofern eine dienstliche E-Mail-Adresse vorhanden ist, ist diese ebenfalls anzugeben. Die schriftliche Zustimmung der Bewerbenden zur Aufnahme in den Wahlvorschlag ist beizufügen. 

Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, welche unterstützende Dienstkraft zur Vertretung des Vorschlages gegenüber dem Wahlvorstand und zur Entgegennahme von Erklärungen und Entscheidungen des Wahlvorstandes berechtigt ist. Fehlt eine Angabe hierüber, so gilt die unterstützende Dienstkraft als berechtigt, die an erster Stelle steht oder (bei mündlichen Vorschlägen) als Einzige benannt ist.

Macht eine in der Dienststelle vertretene Gewerkschaft einen Wahlvorschlag, kann die Gewerkschaft eine der von ihr beauftragten vorschlagsberechtigten Personen oder ein anderes in der Dienststelle beschäftigtes Mitglied der Gewerkschaft als Listenvertreter*in benennen. Der Wahlvorschlag kann mit einem Kennwort versehen sein.

Die Wahlvorschläge werden spätestens fünf Tage vor dem Tag der Stimmabgabe an den gleichen Stellen wie dieses Wahlausschreiben ausgehängt. (Zusätzlich wird das Wahlausschreiben an folgender Stelle digital veröffentlicht Link eintragen.) 
Wahlablauf in den Dienststellen
Die Stimmabgabe findet Tag, Uhrzeit und Ort eintragen statt. 

Das Wahlrecht kann alternativ auch schriftlich ausgeübt werden. Auf Verlangen hat der Wahlvorstand die Briefwahlunterlagen auszuhändigen bzw. zu übersenden. Das Verlangen ist dem Wahlvorstand spätestens bis Zeit eintragen Uhr des dem Beginn der Stimmabgabe vorangehenden Werktages bekannt zu geben.

Feststellung des Wahlergebnisses
Die Öffnung der schriftlich abgegebenen Stimmen findet am Datum eintragen um Zeit eintragen Uhr in Ort eintragen statt. Die öffentliche Sitzung zur Feststellung des Wahlergebnisses findet am Datum eintragen um Zeit eintragen Uhr in Ort eintragen statt.

Für den Wahlvorstand (Hinweis: alle Mitglieder aufführen!)
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	Bekanntgegeben am: xx.xx.2026 bis zum Abschluss der Stimmabgabe.

	Zu entfernen am: xx.xx.2026
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